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Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Wasserversorgung 
der Stadt Laatzen (Wasserabgabensatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung 22.08.1996 (Nieders. GVBL. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 05.11.2005 (Nieders. GVBL. S. 352) und der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.02.1992 
(Nieders. GVBL. S. 29), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 15.11.2005 (Nie-
ders. GVBL. S. 701) hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am 18.07.2006 folgende 
Satzung beschlossen. 
 
 

Abschnitt I 
 

§ 1 
 

Allgemeines 
 
(1) Die Stadt Laatzen betreibt in den Ortschaften Gleidingen und Ingeln-Oesselse die Was-

serversorgung als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Satzung der Stadt Laatzen 
über den Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
über die Abgabe von Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 18.07.2006. 

   
(2) Die Stadt erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
(Wasserversorgungsbeiträge) 

 
b) Kostenerstattung für die Hausanschlüsse (Aufwendungsersatz) 

 
c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungs-

anlage (Wassergebühren) 
 

 
Abschnitt II 

 
Wasserversorgungsbeitrag 

 
§ 2 

 
Grundsatz 

 
(1) Die Stadt erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Wasserbenutzungsgebühren oder auf 

andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesse-
rung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage Wasserversorgungsbeiträge zur Abgel-
tung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftli-
chen Vorteile. 
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(2) Der Wasserversorgungsbeitrag deckt nicht die Kosten für den Hausanschluss (An-
schlussleitung von der Versorgungsleitung bis zum Wasserzähler auf dem zu versorgen-
den Grundstück) 

 
 

§ 3 
 

Gegenstand der Beitragspflicht 
 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Wasserversorgungs-

anlage angeschlossen werden können und für die 
 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder ge-

werblich benutzt werden dürfen, 
 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach Ver-

kehrsauffassung  Bauland sind und nach der städtebaulichen Entwicklung der Stadt 
zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen, so 

unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht erfüllt sind. 
 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-
rechtlichen Sinne. 

 
 

§ 4 
 

Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Wasserversorgungsbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berech-

net.  
  

(2) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollgeschoss 100 
% und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
 
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollge-
schosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht 
feststellbar, werden industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei 
allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe 
des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet.  
 

(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 
 
1. die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche des Grundstücks, 

wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist. 
 
 
 
 

 
- 3 - 



- 3 - 
 

 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen und 

 
a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen,          

- sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Gesamtfläche des Grund-
stücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

 
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 

fallen - die Fläche im Bereich Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauli-
che oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grundstü-

cken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - sofern sie nicht 
unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen - die Fläche im Satzungsbereich, wenn diese baulich o-
der gewerblich genutzt werden kann; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und 

die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen, 
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer 
Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft; bei Grundstü-
cken, die nicht an einer Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück 
gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der Straße zuge-
wandten Grundstücksseite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von 50 
m zu ihr verläuft; 

 
5. die über die sich nach Nr. 2 lit. B) oder Nr. 4 lit. B) ergebenden Grenzen hinaus be-

baut oder gewerblich genutzt sind, die Flächen zwischen der jeweiligen Straßengren-
ze bzw. im Falle von Nr. 4 der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer 
Linie hierzu, die im gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebau-
ung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als 

Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordne-
ter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, 
Fest- oder Sportplätze, Friedhöfe nicht aber Flächen für die Landwirtschaft) oder die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so 
genutzt werden, 75 % der Grundstücksfläche; 

 
7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als 

Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist oder bei Grundstücken die im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Wasserver-
sorgung angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im 
gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeit verlaufen, wobei bei einer 
Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 
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8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsverbindliche 
Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der 
baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Unter-
grundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche 
Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, 
wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die wasserversorgungsrelevant nicht 
nutzbar sind.  

    
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt bei Grundstücken  

 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (Abs. 3 

Nr. 1 und Nr. 2) 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der bauli-

chen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. 
von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die 
durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet; 

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 

baulichen Anlagen, sondern nur die Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet; 

 
d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von ei-

nem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 
 

e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn 

 
I. für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft 

festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
 

II. für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet festge-
setzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

 
III. die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung überwiegend 

festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert 
nach lit. a) – c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d und e) oder die Hö-

he der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) über-
schritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach 
der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. 
b) bzw. lit. c); 

 
3. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordne-

ter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, 
Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von Bebauungsplangebie-
ten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoss; 
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4. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 3 Nr. 4), wenn sie 

 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse; 
 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse; 
 

5. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Vollgeschos-
se der angeschlossenen Baulichkeit; 

 
6. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsverbindlichen 

Fachplanung (vgl. Abs. 3 Nr. 9) wasserversorgungsrelevant nutzbar sind, 
 

a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschosse, 
 
b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die Fachpla-

nung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält 
jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Nr. 9 
 

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder § 
35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die Vorschrif-
ten entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 
 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nut-

zungsmaß getroffen sind; 
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen 

über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
 

 
§ 5 

 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der Wasserversorgungsanlage beträgt 2,64 € zzgl. 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche. 
  

(2) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 
Wasserversorgungsanlage werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabetatbestandes 
in einer besonderen Satzung festgelegt. 

 
 

§ 6 
 

Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-

mer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an 
 

 
 

- 6 - 



- 6 - 
 
 

stelle des Eigentümers der Erbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 7 
 

Entstehen der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der Wasserversorgungs-

anlage vor dem Grundstück. 
 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss. 
 
 

§ 8 
 

Vorausleistung 
 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen 
werden nach dem für den Beitrag geltenden Maßstab erhoben. § 6 gilt entsprechend. Die 
Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Voraus-
leistende nicht beitragspflichtig ist.  
 
 

§ 9 
 

Veranlagung, Fälligkeit 
 
Der Wasserversorgungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 
 

§ 10 
 

Ablösung durch Vertrag 
 
In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. 
 
Die Höhe des Ablösebeitrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes 
und des in § 5 bestimmten Beitragssatzes zu ermitteln. 
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Durch Zahlung des Ablösebetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
 

Abschnitt III 
 

Erstattung der Kosten für Hausanschlüsse 
sowie Änderung bestehender Hausanschlüsse 

 
§ 11 

 
Entstehung des Erstattungsanspruches 

 
(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung der 

Hausanschlüsse an die öffentliche Wasserversorgungsanlage ( Anschlussleitung von der 
Abzweigstelle des Verteilungsnetzes bis zur Absperrvorrichtung hinter dem Wasserzäh-
ler) sind der Stadt in der tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 
(2) Stellt die Stadt Laatzen auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück ei-

nen weiteren Hausanschluss oder für eine vom Grundstück, für das die Beitragspflicht 
bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständige Teilfläche ei-
nen eigenen Hausanschluss an die zentrale öffentliche Wasserversorgungsanlage her 
(zusätzliche Hausanschlüsse), so sind der Stadt die Aufwendungen für die Herstellung, 
Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung der Hausanschlüsse in der tatsächlich ent-
standenen Höhe zu erstatten. 

 
(3) Erfolgt eine Neuverlegung, Verbesserung oder sonstige Änderung eines bestehenden 

Hausanschlusses auf Antrag des Grundstückseigentümers, so hat dieser die Kosten zu 
tragen. 

 
(4) §§ 6, 8 und10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht mit 

der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses oder mit der Fertigstellung der erstat-
tungspflichtigen Maßnahme. 

 
 

§ 12 
 

Fälligkeit 
 
Der Erstattungsanspruch wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekannt-
gabe des Bescheides fällig. 
 
  

Abschnitt IV 
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Wassergebühr 
 

§ 13 
 

Grundsatz 
 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgungsanlage wird eine Wasserge-
bühr für die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Wasseranlage angeschlossen sind 
oder aus dieser Wasser entnehmen.  
 
 

§ 14 
 

Gebührenmaßstab 
 
(1) Die Wasserbenutzungsgebühr besteht aus einer Grundgebühr (Wasserzähler / Zähler-

gebühr) und einer Verbrauchsgebühr. Die Grundgebühr (Wasserzähler- / Zählergebühr) 
richtet sich nach der Größe des Wasserzählers. Die Verbrauchsgebühr wird nach der 
Menge des entnommenen Wassers bemessen. Die Berechnungseinheit für die Gebühr 
ist 1 m³ Wasser. 
 

(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler ermittelt. 
 
(3) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser-

menge geschätzt. Bei der Schätzung ist vom Wasserverbrauch eines vergleichbaren Be-
rechnungszeitraumes oder dem Teil eines Berechnungszeitraumes auszugehen. Als Ver-
gleichszeitraum kann auch eine Zeit nach dem Einbau eines neuen Wassermessers in 
Betracht kommen. 

 
 

§ 15 
 

Gebührensätze 
 
(1) Die Grundgebühr (Wasserzähler- / Zählergebühr) beträgt bei Wasserzählern mit einer 

Nenngröße 
 
bis 5 m³   =   2,--   €/Monat 
      24,-- €/Jahr 
 
ab  7 m³   =  3,10  €/Monat 
      37,20 €/Jahr 
 
Bei der Festsetzung der Grundgebühr (Wasserzähler- / Zählergebühr) wird der Monat, in 
dem der Wasserzähler erstmalig eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, als voller Mo-
nat abgerechnet.   
 

(2) Die Verbrauchsgebühr beträgt für jeden vollen Kubikmeter Wasser 0,97 €. 
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(3) Bei den vorstehenden Gebührensätzen handelt es sich um Beträge ohne Mehrwertsteu-
er. Die Mehrwertsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe berechnet. 
 

(4) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Gebührensätze, so wird der für 
die neuen Gebührensätze maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet. Entsprechen-
des gilt bei Änderung des Mehrwertsteuersatzes. 

 
 

§ 16 
 

Wasserbenutzungsgebühren für Baudurchführungen 
und für sonstige vorübergehende Zwecke 

 
(1) Für Wasser, das bei der Herstellung von Gebäuden verwendet wird (Bauwasser), wird 

eine Verbrauchsgebühr nach Absatz 2 erhoben, wenn der Verbrauch nicht durch Was-
serzähler ermittelt wird. 
 

(2) Als Verbrauch werden zugrunde gelegt: 
 

a) Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Gebäuden je angefangene 100 m³ um-
bauten Raumes (einschl. Keller-, Untergeschoss- und ausgebauter Dachräume) 10 
m³ Wasserverbrauch; Bauten mit weniger als 10 m³ umbauten Raumes bleiben ge-
bührenfrei; 

 
b) Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Buchstabe a) fallen, für je angefan-

gene 10 m³ Beton- oder Mauerwerk 4 m³ Wasserverbrauch; Bauten mit weniger als 
10 m³ Beton- oder Mauerwerk bleiben gebührenfrei. 

 
(3) Der Wasserverbrauch für andere vorübergehende Zwecke wird, sofern er nicht durch 

Wasserzähler ermittelt wird, im Einzelfall nach Erfahrungswerten geschätzt. 
 

(4) Die Kosten für das Aufstellen und Abbauen der Einrichtungen zur Wasserentnahme sind 
zu ersetzen. 

 
(5) Für ausgegebene Standrohre wird neben der Verbrauchsgebühr (§ 15 Abs. 2) eine Über-

lassungsgebühr erhoben. Sie beträgt 
 

Bis zu 10 Tagen  = 20,45 € 
Für jeden weiteren Tag =   2,25 € 
 

zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
 

Vor der Überlassung eines Standrohres ist eine Kaution in Höhe des Wertes eines Stand-
rohres bei der Stadtkasse zu hinterlegen. Die Kaution wird bei der Rückgabe mit der 
Verbrauchsgebühr verrechnet. Der verbleibende Betrag wird erstattet. 
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§ 17 
 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des angeschlossenen Grundstückes; wenn ein Erb-

baurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbbauberechtigte. In den Fällen des § 15 
ist gebührenpflichtig, wer den Antrag auf Wasserentnahme stellt. Gebührenpflichtig sind 
außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berech-
tigte und Eigentümer von Gebäuden auf fremden Grund und Boden. 
 

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Rechtsträger über. Jeder Wechsel 
der Rechtsverhältnisse ist sowohl vom bisherigen als auch vom neuen Verpflichteten der 
Stadt unverzüglich mitzuteilen. Melden der bisherige oder der neue Gebührenpflichtige 
den Wechsel nicht an und erlangt die Stadt auch nicht auf andere Weise hiervon Kennt- 
nis, so haftet der bisherige Gebührenpflichtige neben dem neuen Pflichtigen für die 
Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Ende des Kalendermonats entfallen, in dem die 
Stadt vom Wechsel Kenntnis erhält. 

 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 
 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage angeschlossen ist, in den Fällen des § 16 mit der Herstellung der Einrichtung zur 
Wasserentnahme. Die Gebührenpflicht erlischt mit dem Wegfall des Anschlusses, in den 
Fällen des § 16 mit der Beseitigung der Wasserentnahmeeinrichtung. 
 
 

§ 19 
 

Erhebungszeitraum 
 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Weicht die Ableseperiode für den Wasserverbrauch vom Kalenderjahr ab, so gilt diese 

als Erhebungszeitraum. Sinngemäß ist in den Fällen des § 16 zu verfahren. 
 
 

§ 20 
 

Veranlagung und Fälligkeit 
 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende Gebühr sind 

vierteljährliche Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden 
Jahres zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird von der Stadt nach dem Was-
serverbrauch des Vorjahres festgesetzt. Die Festsetzung der Abschlagszahlungen kann  
mit anderen Hausabgaben durch Heranziehungsbescheid erfolgen. 
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(2) Ändern sich die Gebührensätze, so können die nach der Gebührenänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Gebührenänderung entsprechend an-
gepasst werden. 

 
(3) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Ab-

schlagszahlung eine Verbrauchsmenge von 3,5 m³ monatlich für jede auf dem ange-
schlossenen Grundstück wohnhafte Person zugrunde gelegt. 

 
(4) Abschlusszahlungen aufgrund der durch Gebührenbescheid vorzunehmenden Endab-

rechnung sind innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides zu zahlen. Ist im  
Gebührenbescheid ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit angegeben, so gilt dieser. Die 
Wasserbenutzungsgebühr kann zusammen mit anderen Angaben angefordert werden. 

   
 

Abschnitt V 
 

Gemeinsame Vorschriften 
 

§ 21 
 

Auskunftspflicht 
 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Stadt jede Auskunft zu erteilen, die 

für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist. 
 

(2) Die Stadt kann vor Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten 
Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 

 
 

§ 22 
 

Anzeigepflicht 
 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl vom Veräu-

ßerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 

(2) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres der Wasserverbrauch um mehr 
als 50 v. H. des Wasserverbrauchs aus dem Vorjahr erhöhen oder ermäßigen wird, so 
hat der Abgabenpflichtige hiervon der Stadt unverzüglich Mitteilung zu machen. 

 
 

§ 23 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer sich vorsätzlich oder 

leichtfertig 
 
1. entgegen § 21 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderli-

che Auskünfte nicht erteilt; 
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2. entgegen § 21 Abs. 2 verhindert, dass die Gemeinde bzw. der beauftragte Dritte an 

Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 
 

3. entgegen § 22 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht in-
nerhalb eines Monats schriftlich anzeigt; 

 
4. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass zu erwarten 

ist, dass sich der Wasserverbrauch um mehr als 50 v. H. des Wasserverbrauchs aus 
dem Vorjahr erhöhen oder ermäßigen wird. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 

werden.  
 
 

§ 24 
 

Inkrafttreten 
  
Diese Satzung tritt am 01.09.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die Wasserversorgung der Stadt Laatzen (Wasserabgaben-
satzung) vom 11. Dezember 1975, zuletzt geändert durch Satzung vom 18. Oktober 2001, 
außer Kraft. 
 
 
 
gez. 
 
Hauke Jagau, 
Bürgermeister 


